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19. Verordnung: 1'1arktbindung. 

19. 
Verordnung des Landeshauptmannes vom 

9. August 1962 über die Marktbindung. 
Auf Grund des § 37 a Abs. 1 und 2 des 

MarktordnungsgesetZes, BGB!. Nr. 276/1958, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 2201 
I 962, wird verordnet: 

§ 1 

§; 

(1) Dies<: V erorommg gilt nicht für die Abgabe 

a} an Letztverbraudler; 

;b) durdi landwirtschaftlidie Erzeuger in 
Wien, w-emi die Wegstrecke vom landwirt
schaftlichen Betrieb zum Betrieb des 
Wiederverkäufers nicht mehr als 5 km be-

. trägt und das abgegebene oder gesd1lach
tete Tier in diesem landwirtsd1aftHdlen 

(!) Schlachttiere und Fleisdi dürfen nur i.ilber Betrieb aufgezogen oder mehr als sechs 
einen Wiener Sdila.ditviehmarkt oder über di.e Monate eingestellt war. 
Fleischmarkthalle in Verkehr gesetzt werden. 

(2) Sd1lachttiere im Sinne dieser Verordnung (•) Der Viehverkehrsfonds hat mit Bescheid 
sind zur Schladitung bestimmte Rinder, Kälber, Ausnahmen von der Marktbindung zu bewilli
Schweine um! Pferde. gen, wenn ein Betrieb eine solche Bewilligung 

(3) Fleisch ,im Sinne dieser V erordoong sind beantr~.gt und nadiweist, daß der Verbuf o?•r 
alle für den Genuß als menschlidies Nahrungs- ! Kauf _uber. den Markt regdmaßig '!''t w1rt
mittel verwendbaren wi.d bestimmten Teile der :::;tlu:h ~1cht zumutbaren Erschwerrussen ver-
der Schlachtung zugeführten, im Abs. 2 ge- en ware. 
nannten Tiere in frischem, gefrorenem, gesal
zenem oder gepökeltem Zustand einsdiließlidi 
der Innereien. 

§ 2 

Gewerblich schlachtende oder Fleisdi um
setzende Betriebe dürfen ihren gesamten Bedarf 
an Schlachttieren oder Fleisch nur auf einem der 
im § 1 Abs. 1 genalllil.ten Märkte oder bei einem 
befugten Wiederverkäufer decken, der seinen 
Bedarf auf einem ·die&er Märkte gedeckt hat. 

§ 4 

Diese Verordnung tritt mit 1. Oktober 1962 
in Kraft und verliert mit Ablauf des 3i. Dezem
ber 1962 ihre Wirksamkeit. 

Der Lan<i·eshauptmann: 

i. V. 
Slavik 
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